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Bekanntmachungen des Landratamts 
Starnberg

▼▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66  
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) - 
(Gemeindegebiet Erling-Andechs)

▼▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66  
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) - 
(Gemeindegebiet Tutzting)

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

▼▼ Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG); Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter der Stadt 
Starnberg vom 09.06.2021

▼▼ Bebauungsplan Nr. 8132, 1. Änderung 
„Sozialer Wohnungsbau an der Hanfelder 
Straße in Starnberg“ betreffend die Fl. Nr. 
635/5, Gemarkung Starnberg, und das dort 
bestehende Wohn- und Wohnpflegeheim für 
Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe 
Starnberg gGmbH als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a des Baugesetzbuches

Bekanntmachungen des Landratamts 
Starnberg

▼◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
- (Gemeindegebiet Erling-Andechs)

Das Landratsamt hat am 01.06.2021 die Bauge-
nehmigung für den Neubau von 31 Wohnungen, 
Tagespflege und einer Tiefgarage auf dem Grund-
stück FlNrn. 230/19, 1527, 1528/3, Gemarkung Er-
ling-Andechs, Raiffeisenstraße an die MARO Ge-
nossenschaft für selbstbestimmtes und nachbar-
schaftliches Wohnen eG erteilt. Öffentlichrechtlich
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit 
sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch 
das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postanschrift: Postfach 20 05 43,  
80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erheben. Die Klage kann beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München auch elektronisch 
nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Be-
klagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen 
Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen
Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder 
in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder
Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Be-
teiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 

E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de) zu entnehmen.

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der
Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 
Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
441 im Zimmer 273 eingesehen werden.

▼◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
- (Gemeindegebiet Tutzting)

Das Landratsamt hat am 08.06.2021 die Bau-
genehmigung für den Neubau eines Bürogebäu-
des samt Tiefgarage auf dem Grundstück FlNr. 
623, Gemarkung Tutzing, Nahe der Bräuhausstra-
ße an die Business Area Tutzing GmbH erteilt. Öf-
fentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung un-
terliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postanschrift: Postfach 20 05 43,  
80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erheben. Die Klage kann beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München auch elektronisch 
nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Be-
klagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen 
Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 

E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2  
Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
457 im Zimmer 274 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg

Stefan Frey, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

▼◆ Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG); Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen im Winter der 
Stadt Starnberg vom 09.06.2021

Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und die 

Sicherung der Gehbahnen im Winter

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und Abs. 5 des Bay-
erischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Ok-
tober 1981 (BayRS 91-1-B), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 683), erlässt die Stadt Starnberg folgende Ver-
ordnung:

Allgemeine Vorschriften

§ 1
Inhalt der Verordnung

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der 
Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflich-
ten auf den öffentlichen Straßen in der Stadt 
Starnberg.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verord-
nung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestand-
teilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder 
des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengeset-
zes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu ge-
hören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- 
und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Rad-
wege und die der Straße dienenden Gräben, Bö-
schungen, Stützmauern, Bankette und Grünstrei-
fen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentli-
chen Straßen im Sinne dieser Verordnung.

(2) Gehbahnen sind 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, be-
festigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen 
Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsa-
me Geh- und Radwege) und die selbstständigen 
Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsa-
men Geh- und Radwege oder

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder 
Abgrenzung die dem Fußgängerverkehr dienen-
den Teile am Rande der öffentlichen Straßen in ei-
ner Breite von 1,20 Meter, gemessen vom begeh-
baren Straßenrand aus. 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadt-
gebiets, der in geschlossener oder offener Bau-
weise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne un-
bebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes 
oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Be-
bauung unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3
Verbote

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlich-
keit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar zu verunreini-
gen oder verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten

a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Wasch- und Nie-
derschlagswasser, Jauche oder sonstige ver-
unreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder 
ausfließen zu lassen, Tierfutter auszubringen, 
Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu 
säubern, Gebrauchsgegenstände auszustauben 
oder auszuklopfen;

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;

c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Ge-
rümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis 
und Schnee 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzu-
stellen oder zu lagern,

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, 
abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch 
die Straßen verunreinigt werden können,

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, 
Durchlässe oder offene Abzugsgräben 
der öffentlichen Straßen zu schütten oder 
einzubringen;

d) auf öffentlichen Straßen Papier, Büchsen, Fla-
schen, Obst- und Speisereste oder sonstige 
Abfälle wegzuwerfen oder fallenzulassen;

e) öffentliche Straßen durch Verrichtung der Not-
durft zu verunreinigen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4
Reinigungspflicht

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlich-
keit haben die Eigentümer und die zur Nutzung 
dinglich Berechtigten von Grundstücken, die inner-
halb der geschlossenen Ortslage an öffentlichen 
Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese 
öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden 
(Hinterlieger), die in § 6 bestimmte Reinigungs-
fläche gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mit-
telbar erschlossen, zu denen über dazwischen lie-
gende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise 
Zugang oder Zufahrt genommen werden darf. 

(2) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des 
Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die Nieß-
braucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsbe-
rechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrech-
tes nach § 1093 BGB.  

(3) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeord-
net, über dessen Grundstück er Zugang oder Zu-
fahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen 
darf, an die auch das Vorderliegergrundstück an-
grenzt.

(4) Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentli-
che Straßen an oder wird es über mehrere derar-
tige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es 
an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die 
Verpflichtung für jede dieser Straßen. 

(5) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Stra-
ße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen 
oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und 
keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem 
Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt wer-
den kann. 

(6) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- 
oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf die-
sen Grundstücken keine Gebäude stehen.

(7) Wer öffentliche Straßen über das durch den 
Gemeingebrauch bestimmte Maß hinaus, insbe-
sondere durch Bauarbeiten, Auf- oder Abladen von 
Kohle, Schutt und dgl. oder durch den Betrieb ste-
hender oder fliegender Verkaufsanlagen für Obst, 
Gemüse, Eis und dgl. verunreinigt, ist verpflich-
tet, sie unverzüglich zu reinigen. Neben dem Ver-
ursacher der Verunreinigung ist der Auftraggeber, 
für den die zur Verunreinigung führenden Arbei-
ten ausgeführt werden, verpflichtet, für die Besei-
tigung der Verunreinigung zu sorgen. 

§ 5
Reinigungsarbeiten

(1) Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die 
Vorder- und Hinterlieger die öffentlichen Straßen 
innerhalb ihrer Reinigungsflächen (§ 6) stets in 
reinlichem Zustand zu erhalten. Sie haben dazu die 
Reinigungsfläche bei Bedarf, regelmäßig aber min-
destens einmal im Monat, insbesondere

a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sons-
tigen Unrat zu entfernen (soweit diese in üblichen 
Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll 
oder in Wertstoffcontainern entsorgt werden kön-
nen); entsprechendes gilt für die Entfernung von 
Unrat auf den Grünstreifen,

b) von Gras und Unkraut zu befreien, soweit es 
aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst.

(2) Im Herbst ist die Reinigungsfläche bei Bedarf 
von Laub zu befreien, soweit durch selbiges – ins-
besondere bei feuchter Witterung – die Situation 
als verkehrsgefährdend einzustufen ist.

(3) Innerhalb oder unmittelbar vor der Reinigungs-
fläche liegende Abflussrinnen und Kanaleinläufe 
sind bei Bedarf, insbesondere nach einem Unwet-
ter sowie bei Tauwetter freizumachen, soweit dies 
nach der örtlichen Verkehrsbelastung der jeweili-
gen Straße ohne Gefährdung möglich ist.

§ 6
Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffent-
lichen Straße, der zwischen der gemeinsamen 
Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Stra-
ßengrundstück und dem äußeren Abschluss der 
Gehbahn liegt (also auch Grünstreifen), wobei ein 
von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen Teil der 
Reinigungsfläche ist. Entlang der Ortsdurchfahrten 
von Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindeverbin-
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dungsstraßen endet die Reinigungsfläche jedoch 
jedenfalls am Fahrbahnrand.

(2) Die Reinigungsfläche wird seitlich durch die Li-
nien begrenzt, die von den vorderen Grundstück-
secken ausgehend einen rechten Winkel mit der 
Straßenfläche bilden.

(3) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 ent-
sprechend für jede öffentliche Straße, an die das 
Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebe-
nenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flä-
chen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- 

und Hinterlieger

Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen 
zugeordneten Hinterliegern die Reinigungspflicht 
für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann 
gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Er-
füllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Un-
ternehmer bedienen; das Gleiche gilt für den Fall, 
dass Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen 
sind.

§ 8
Aufteilung der Reinigungspflichten bei 

Vorder- und Hinterliegern

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlas-
sen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbeiten 
untereinander durch Vereinbarung zu regeln.

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann 
jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Entscheidung 
der Stadt über die Reihenfolge und die Zeitdauer, 
in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, bean-
tragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der 
einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger 
hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Ent-
scheidung beantragt werden, dass die Arbeiten 
nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, 
sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Ver-
hältnis zueinander stehen wie die Grundstücksflä-
chen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9
Sicherungspflicht

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- 
und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnit-
te der Gehbahnen der an ihr Grundstück angren-
zenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließen-
den öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf ei-
gene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. So-
weit und sofern eine einseitige Gehbahn i. S. d.  
§ 2 Abs. 2 Buchstabe a vorhanden ist, muss auf 
der gegenüberliegenden Seite nicht zusätzlich ei-
ne Gehbahn gesichert werden.

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5 sowie §§ 7 und 
8 gelten sinngemäß.

(3) Auf Antrag kann die Stadt Starnberg unter Be-
rücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Pflich-
tigen, der Leistungsfähigkeit der Stadt Starn-
berg, sowie der Örtlichkeit eine Befreiung von der 
Räum- und Streupflicht an beschränkt-öffentlichen 
Wegen gewähren. Diese ist durch den Haupt- und 
Finanzausschuss zu bestätigen.

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Geh-
bahnen von Schnee zu räumen und bei Schnee-, 
Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfen-
den Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder 
das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr 
(z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das 
Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungs-
maßnahmen sind an Werktagen von 7 Uhr bis 19 
Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 
8 Uhr bis 18 Uhr durchzuführen und so oft zu wie-
derholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für 

Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erfor-
derlich ist. 

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räum-
gut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der 
Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das 
nicht möglich, haben die Vorder- und Hinterlieger 
das Räumgut spätestens am folgenden Tage von 
der öffentlichen Straße zu entfernen. Abflussrinnen, 
Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerü-
berwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

(3) Es ist untersagt, Schnee oder Eis vom Vorder- 
und Hinterliegergrundstück auf eine mindestens 
tatsächlich dem öffentlichen Verkehr dienende Flä-
che zu räumen und dort zu lagern.  

§ 11
Sicherungsfläche

Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderlieger-
grundstück innerhalb der Reinigungsfläche liegen-
de Gehbahn. § 6 Abs. 3 gilt sinngemäß.

Schlussbestimmungen

§ 12
Befreiung und abweichende Regelungen

(1) Befreiungen vom Verbot des § 3 gewährt die 
Stadt, wenn der Antragsteller die unverzügliche 
Reinigung besorgt. 

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Ver-
ordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte füh-
ren würden, die dem Betroffenen auch unter Be-
rücksichtigung der öffentlichen Belange und der 
Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger 
nicht zugemutet werden kann, spricht die Stadt 
auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus 
oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst ei-
ne angemessene Regelung. Eine solche Regelung 
hat die Stadt auch zu treffen in Fällen, in denen 
nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinter-
lieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung 
kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer 
Geldbuße bis zu 500 € belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunrei-
nigt oder verunreinigen lässt,
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reini-
gungspflicht nicht erfüllt oder
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht 
oder nicht rechtzeitig sichert.

§ 14
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 6 bis 
11 der Verordnung über den Erlass ortsrechtlicher 
Vorschriften vom 21.06.1996 außer Kraft.

(2) Die Verordnung gilt 20 Jahre.

In der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 
20.05.2021

Starnberg, den 09.06.2021

Patrick Janik, Erster Bürgermeister

▼◆ Bebauungsplan Nr. 8132, 1. Änderung 
„Sozialer Wohnungsbau an der Hanfelder 
Straße in Starnberg“ betreffend die Fl. Nr. 
635/5, Gemarkung Starnberg, und das dort 
bestehende Wohn- und Wohnpflegeheim für 
Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe 
Starnberg gGmbH als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a des Baugesetzbuches

Fassung des Aufstellungsbeschlusses
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 
19.11.2020 beschlossen, ein Verfahren zur Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 8132 durchzuführen, 
was hiermit ortsüblich bekannt gemacht wird (§ 2 
Abs. 1 des Baugesetzbuches – BauGB). Der Gel-
tungsbereich ist aus dem nachstehenden Lage-
plan ersichtlich.

Mit dem Verfahren soll auf dem Grundstück Fl. 
Nr. 635/5, Gemarkung Starnberg, Hanfelder Stra-
ße 41, die planungsrechtliche Grundlage für die 
Erweiterung des dort bestehenden Wohn- und 
Wohnpflegeheims der Lebenshilfe Starnberg gG-
mbH und die Errichtung von zwei zusätzlichen 
Wohngruppen für Menschen mit Behinderung so-
wie von zwei zusätzlichen Mitarbeiter- und Trai-
nings-Wohnungen geschaffen werden.

Der Öffentlichkeit wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB die Möglichkeit eingeräumt, sich über die 
allgemeinen Ziele, Zwecke und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. 
Ebenso besteht die Gelegenheit zur Einsichtnah-
me in den ausgearbeiteten Planentwurf mit Fas-
sungsdatum vom 28.05.2021. Dieser hängt dazu 
zusammen mit der Begründung in der Zeit 

vom 17.06.2021 bis zum 09.07.2021

im Foyer des Rathauses Starnberg, Vogelanger 2, 
82319 Starnberg aus, das während der allgemei-
nen Öffnungszeiten zugänglich ist. Die jeweiligen 
Anforderungen zum Gesundheitsschutz sind zu 
beachten. 

Zusätzlich können die einschlägigen Unterla-
gen spätestens ab dem 17.06.2021 nach Eingabe 

des Suchbegriffs „Bekanntmachung 8132“ unter 
www.starnberg.de oder über das zentrale Landes-
portal für die Bauleitplanung unter www.bauleit-
planung.bayern.de abgerufen werden.

Innerhalb der vorgenannten Frist besteht die Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung. Dazu bit-
ten wir um eine bevorzugte Kontaktaufnahme per 
Brief, E-Mail (bauleitplanung@starnberg.de) oder 
Telefon unter der Rufnummer 08151 / 772 - 123; 
unmittelbare Personenkontakte sollten jedenfalls 
auch gegenwärtig noch möglichst vermieden wer-
den und bedürfen einer vorhergehenden Termin-
vereinbarung. Dementsprechend gilt dies auch für 
die Abgabe Ihrer Stellungnahme mittels Nieder-
schrift.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.

Starnberg, den 10.06.2021

Patrick Janik, Erster Bürgermeister
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